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Wahl der Beitragshöhe 
Angaben zur versicherten Person 

Unternehmen       

Versicherte Person 

Name  

Vorname  

AHV-Nummer  Versichertennummer  Geschlecht  

Geburtsdatum  Zivilstand  

Adresse      

     

     

PLZ und Ort  

Telefonnummer       E-Mail       

Beitragswahl 
 

 Ich zahle Beiträge gemäss Planvariante Standard 

 

 Ich zahle Beiträge gemäss Planvariante Komfort 

 

 Ich zahle Beiträge gemäss Planvariante Super 

 
 
 

Dieser Entscheid gilt bis auf schriftlichen Widerruf. Ein Wechsel kann jährlich per 1. Januar des 

Folgejahres vorgenommen werden. Falls Sie erst kürzlich in die Pensionskasse eingetreten sind, bitten 

wir Sie, Ihre Planwahl bis zum 5. des folgenden Monats bekanntzugeben. Ohne Ihre Antwort werden 

Ihre Beiträge automatisch nach Planvariante Standard berechnet 

 

Unterschrift 

        

Ort/Datum  Unterschrift  V
2
0
2
5
0
1
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1. Der Risiko- und Verwaltungsbeitrag der versicherten Person wird in Prozenten des beitragspflichtigen 

Salärs und unter Berücksichtigung ihres Alters (Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und 
dem Geburtsjahr) und der gewählten Planvariante festgelegt: 

Alter Risiko- und Verwaltungsbeitrag Planvariante 

 
Standard Komfort Super 

18 – 24 Jahre 0.25% - - 

25 – 70 Jahre 0.25% 0.40% 0.55% 

Erlaubt es die finanzielle Situation der Pensionskasse und ist die Finanzierung der Risiken Tod und 
Invalidität weiterhin sichergestellt, kann der Stiftungsrat am Ende des jeweiligen Jahres beschliessen, 
dass der Risiko- und Verwaltungsbeitrag der versicherten Person ganz oder teilweise dem 
Altersguthaben der per 31.12. des jeweiligen Jahres vorhandenen versicherten Personen 
gutgeschrieben wird. 

2. Der Sparbeitrag der versicherten Person wird in Prozenten des beitragspflichtigen Salärs und unter 
Berücksichtigung ihres Alters (Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr) 
und der gewählten Planvariante festgelegt: 

Alter Sparbeitrag Planvariante 

 
Standard Komfort Super 

18 – 24 Jahre 0.0% 0.0% 0.0% 

25 – 70 Jahre 6.5% 8.5% 10.5% 

3. Der Beitrag der versicherten Person wird vom Arbeitgeber für Rechnung der Pensionskasse vom 
Salär abgezogen. 
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